
Die Kirche und der Schutz des werdenden Lebens

Das Arbeitspapier der Sachkommission der GemeıiLnsamen Synode der Bıstümer
in der Bundesrepublik Deutschland über „Autgaben der Kirche 1ın Staat und Gesell-
schaft“ spricht ausführlich VO  3 eiınem „Oftentlichkeitsauftrag“ der Kırche, VO  } ihrer
„Mıtverantwortung für die sıttlıchen Grundlagen des Zusammenlebens der Menschen
in unserem Staat un 1n der Völkergemeinschaft“. In der Wahrnehmung ihres „Hüter-
und Wächteramts“ mu{ß S1€e als „Anwalt des Menschlichen“ ‚schädlichen Entwicklungen
entgegentreten“” und das abwehren, „ W ds Gottes (zeset7 verletzt, weıl den
Menschen, seıine Würde und die A4US$ iıhr erwachsenden Menschenrechte gerichtet 1St
Von den Trägern des Amts 1n der Kirche heißt CS da{fß S1e sprechen verpflichtet sind,
„WENn die Grundrechte und dıe Würde des Menschen und die Freiheit 1n
der Gesellschaft geht“.

Ahnlich tormulierte schon die Pastoralkonstitution des Konzils 51  1E Kirche 1n der
elt VO  e heute“: Dıie Kiırche nımmt das Recht 1n Anspruch, „1N wahrer Freiheit den
Glauben verkünden, ihre Soziallehre kundzumachen, ihren Auftrag den
Menschen unbehindert erfüllen und auch politische Angelegenheiten einer sittlichen
Beurteilung unterstellen, wWenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das
e1] der Seele verlangen“.

Als das Arbeitspapier der Synodenkommission Ende Februar veröftentlicht wurde,
WTr nıcht vorauszusehen, da{fß die Aussagen über den Öffentlichkeitsauftrag der Kirche
in dem NEeUu aufgeflammten Streıit die Reform des stratrechtlichen Abtreibungsver-
bots schnell Aktualıtät erhalten sollten. Die VO  - den Regierungsparteien VOTSC-
schlagene Fristenlösung erührt ein tundamentales Prinzıp nıcht LLUTr der Sıtten-
ordnung, sondern auch jeder Rechtsordnung, dafß die Kırche sprechen muß, Wenn S1ie
ihrem Auftrag treu leiben ll Die Gründe, die ıne Retorm 1ım Sınn der Fri-
stenlösung sprechen, brauchen hier nıcht 1m einzelnen aufgeführt werden. Dıie Stel-
lungnahmen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken, des Kommissariats der deutschen Bischöfe, vieler katholi-
scher Verbände und Organısationen legen S1e ausführlich dar Überzeugend und
assend finden S1e sıch VOT allem in der Begründung des Gesetzentwurtfs der Bundes-
regıierung, der 1n der vVErIrSAaNSCNCN Legislaturperiode Anfang 1272 VO Kabinett g..
billigt und dem damaligen Bundestag zugeleitet wurde.

Unabhängig VO  3 den einzelnen Gründen für und wıder stehen WIr hier VOTr einem
exemplarischen Fall der Wahrnehmung des Öffentlichkeitsauftrags der Kırche, 1n dem
sowohl die Bedeutung des Wortes der Kirche W1e auch die rTrenzen siıchtbar werden,
die ihrer Wiıirksamkeit ZESETZT sind. Daflß die Kirche als Anwalrt des menschlichen Ka

21 Stimmen LE 289



Die Kirche UN der Schutz des ayerdenden Lebens

bens auftritt, als moralısche Instanz, die dıe Grundlagen der Rechtsordnung und des
Zusammenlebens verteidigt, gibt iıhrem Wort Gewicht und Bedeutung. Sıe kann aber
NUr den Gesetzgeber appellieren. Die Gesetzgebung selbst 1St iıhrem Einfluß eNTt-

OSCH ine VO Wesen der Kirche Grenze ihres Wirkens. Sıe vertritt keine
Gruppeninteressen, sondern dle Rechte des Menschen selbst. Dennoch mu{fß sS1e damıiıt
rechnen, daß der Gesetzgeber aller Einwände anders entscheidet.

Um mehr sollten die Katholiken in der MmMit Emotionen aufgeladenen Diskussion
nüchtern und sachlich argumentieren. Emotionen mMI1t Emotionen beantworten nutzt
nıchts. Eın Problem, das sehr Grundsatzfragen der Rechtsordnung und des ethisch-
sıttliıchen Fundaments uUunNserTES Staats rührt, bedarf einer Auseinandersetzung, die sıch
auf Argumente und rationale Überlegungen stutzt Die Katholiken können 1Ur dann
9 da{fß INa ihre Forderungen nımmt, wWenn S1e nüchtern und sachbezogen
sprechen un WENN S1e 1n ıhren eigenen Reihen alles tun, das werdende Leben
schützen. „Auf jeden Fall kann die Kirche“, heißt 1n dem Synodenpapier, „1N
eiınem neutralen Staat und eiıner pluralen Gesellschaft soviel Gehör beanspruchen, WI1e
Ss1e ihre Anliegen einsichtig macht, sachlich fundiert vortragt und 1n ihrer eigenen (5e-
meinschaft realisiert und modellhafrt vorlebt.“ Die Deutsche Bischofskonferenz hat
Hıltsmafßnahmen für Frauen beschlossen, die durch unerwünschte Schwangerschaft 1n
Konfliktsituationen geraten. Diözesen und katholische Verbände haben schon se1it
einıger eıt konkrete Inıtiatıven der Hıiıltfe und Beratung ergrifften. Das sınd Zeıchen,
da{ß Ina  ‚} nıcht be] Forderungen den Gesetzgeber beliäfßt.

Sollte das Abtreibungsverbot des Strafgesetzes Zanz oder 1mM Sınn der Fristenlösung
teilweise aufgehoben werden, andert sich für die Gewissensüberzeugung der Katholi-
ken nıchts. Das (Geset7z Gottes, das die unbedingte Achtung VOTLr jedem, auch dem WOEI-

denden menschlichen Leben gebietet, bleibt ımmer 1ın raft Es oilt unabhängig VO  3

jedem staatlıchen echt Dıie sittlıchen Normen verpflichten auch dort, keıin AL-

liches (zeset7z ıhre Übertretung miıt Strate edroht. Im August 1972 hat Oswald V,

Nell-Breuning 1n dieser Zeıitschrift MI1t Recht diesen Unterschied betont. Er w1es auch
auf die Gefahr hin, daß durch 1ne STarre Fixierung der Diskussion auf das staatliche
Recht die Meınung entstehen könnte, mi1t der stratrechtlichen Sanktion und der 1n ıhr
ZU Ausdruck kommenden Norm stehe und falle auch die sittliche Norm. Solche Miß-
verständnisse mu{fß die Kirche entschieden ausraumen. Hıer liegt 1ne entscheidende
pastorale Aufgabe, die be] der Wahrnehmung des OÖfftentlichkeitsauftrags nıcht 1n die
Z7weıte Lıiniıe rücken dart
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